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Die festgelegten Sanierungsziele   
 
In Abstimmung mit dem BAFU hat das AUE folgende Sanierungsziele festgelegt: 

 
1. Innerhalb von 5 Jahren ist mit geeigneten Sanierungsmassnahmen sicherzu-

stellen, dass im direkten Abstrombereich der ehemaligen Deponie Feldreben 
die Konzentration der sanierungsrelevanten Schadstoffe Chlorethen, Tetrach-
lorethen, Trichlorethen, 1,1,2,2-Tetrachlorethan, Nitrit, Ammonium, Fluorid, 
Hexachlorethan und 1,2,3-Trichlorpropan weniger als der jeweilige halbe Kon-
zentrationswert nach Anhang 1 Altlastenverordnung (AltlV) resp. weniger als 
der jeweilige halbe spezifische Konzentrationswert nach Tabelle 1 beträgt. 

 
2. Spätestens nach 50 Jahren (2 Generationen) muss eine zukünftige Sanie-

rungsbedürftigkeit der Deponie Feldreben auch ohne aktive Sanierungsmass-
nahmen ausgeschlossen werden können. Die dann allenfalls noch verbleiben-
den Schadstoffe müssen durch natürliche Abbau- oder Adsorptionsprozesse 
am Standort resp. dessen unmittelbarem Grundwasserabstrom dauerhaft so-
weit reduziert sein, dass dieses Ziel erreicht wird. Als Standort gilt die künstli-
che Auffüllung der Deponie sowie der vertikal darunter liegende mit Schadstof-
fen belastete Fels. 
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